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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Hochschülerschaftsgesetz. 1973 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Hochschülerschaftsgesetz .1973, BGBL 
Nr. 309, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. 146/1975 wird wie folgt.geändert: 

1. Nach § 2 Abs. 4 ist einzufügen: 

,,(5) Jede Hochschule hat die Mitglieder der 
österreichischen Hochschülerschaft für ihren Be­
reich evident zu halten und der österreichischen 
Hochschülerschaft in jedem Semester ein Mitglie­
derverzeichnis auszufolgen. Das Mitgliederver­
zeichnis hat Angaben über Name, Matrikelnum­
trier, Geschlecht, Staatsbürgerschaft, Heimat- und 
Studienadresse sowie über die Angehörigkeit zu 
Studienrichtung, Studienabschnitt und Institut zu 
enthalten. 

(6) Die österreichische Hochschülerschaft hat 
den wahlwerbenden Gruppen auf deren Ver­
langen Abschriften des Mitgliederverz.eichnisses 
gegen Ersatz der Kosten auszufolgen. Der öster­
reichischen Hochschülerschaft und den wahl wer­
benden Gruppen ist eine Weitergabe von Daten 
an Dritte untersagt." 

2. Der hisherige Abs. 5 des § 2 erhält die Be-
zeichnung Abs. 7. . 

3. Der Abs. 2 des § 3 hat zu lauten: 

,,(2) Den Hochschülerschaften an den Hoch­
schulen obliegen mit Ausnahme der Vertretung 
gegenüber gesetzgebenden Körperschaften alle in 
§ 2 Abs. 1 umschriebenen Aufgaben für den Be­
reich der einzelnen Hochschulen. Die Bestim­
mungen des § 2 Abs. 2 bis 7 gelten sinngemäß." 

4. Der Abs. 3 des § 4 hat zu lauten: 

,,(3) Die Funktionsperiode aller Organe mit 
Ausnahme 'der Wa:hlikommissionen beginnt jeweils 
mit dem· der Wahl (Konstituierung) folgenden 

1. Juli und endet mit 30. Juni des zweiten dar- . 
auffolgenden Jahres. Die Funktionsperiode ei~es 
in Abs. 2 lit. b bis f genannten Organes, das durch 
Persön1ichkeitswahl gewählt wurde, endet vor­
zeitig, wenn die Zahl der Mandatare unter die 
Hälfte der für das Organ zu vergebenden Man- . 
date abgesunken ist." 

5. Die lit. bdes § 5 Abs. 2 hat zu lauten: 

"b) die Beschlußfassung über die Verteilung der 
jährlich für die österreichische Hoch.:. 
schülerschaft und die Hochschülerschaften 
an den Hochschulen aus Hochschülerschafts­
beiträgen zur ~er:fügung stehenden Ge1d­
mittel. Hievon sind zumindest 20 v. H. für 
die Aufgaben der österreichischen Hoch­
schülerschaft und zumindest 50 v. H. für 
die Aufgaben der Hochschülerschaften an _ 
den Hochschulen vorzusehen. Die Vertei­
lung auf die Hochschülerschaften an den 
Hochschulen hat nach Maßgabe der Mit­
gliederzahl zu erfolgen, wobei aber ein zur 
Führung der notwendigen Einrichtungen 
jeder Hochschülerschaft ausreichender Min­
destbetrag von 150 000 S jedenfalls zuzu­
weisen ist. Die Höhe des Mindestbetrages ist 
an eine Änderung des Hochschülerschafts­
beitrages (§ 20 Abs. 2) anzupassen. Hiebei 
ist von einem Hochschülerschaftsbeitrag von 
200 S pro Studienjahr auszugehen." 

6. Die lit. a des § 6 Abs. 3 hat zu lauten: 

"a) die Beschlußfassung über den Jahresvoran­
schlag; darin ist ein Verfügungsrecht des 
Hauptausschusses über zumindest 40 v. H. 
der von derösterreichischen Hochschüler­
<schaft zur V,erfügung ges~ellten Geldmittel 
und ein Verfügungsrecht der Fakultäts(Ab­
teilungs )vertretungen, Studienrichtungs-, 
Instituts(Klassen)- und IStudienabschnitts­
vertretungen über zusammen mindestens 
40 v. H. dieser Geldmittel vorzusehen, wo­
bei jedem Organ ein zur Erfüllung seiner 
Aufgaben notwendiger Mindestbetrag zuzu­
weisen ist;" 

659 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 17

www.parlament.gv.at



2 659 der Beilagen 

7. Der Abs. 5 des' § 6 hat zu lauten: 
,,(5) Die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 bis 7 

gelten sinngemäß für die Hauptausschüsse und 
deren Ausschüsse." 

8. Nach § 6 Abs. 5 ist einzufügen: 
,,(6) Der Hauptausschuß hat unter sinngemäßer 

Anwendung des § 5 Abs. 8 eine Geschäftsordnung 
für alle Organe der Hochschülerschaft, mit Aus­
nahme der Wahlkommission, zu beschließen. Die 
Geschäftsordnung bedarf der Genehmigung durch 
den Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung. Bis zu einer derartigen Regelung haben 
die Organe der Hochschülerschaft die Geschäfts-

. ordnung des Hauptausschusses sinngemäß anzu­
wenden:" 

9. Nach § 7 Abs. 4 1it. b ist einzufügen: 

"c) die übernahme der Aufgaben von Studien­
richtungs-, Instituts- und Studienabschnitts­
vertretungen, deren Wahl unterblieben ist 
(§ 15 Abs. 10) oder tderen FunktioIlisperiode 
vorzeitig beendet wurde (§ 4 Abs. 3), bis 
zum Beginn der neuen Funktionsperiode 
dieser Organe." . 

10. Der Abs. 5 des § 7 hat zu lauten: 

,,(5) Die B~stimmungen des § 5 Abs. 3 bis 7 
gelten. sinngemäß für die Fakultäts(Abteilungs)­
vertretungen und deren allfällige Ausschüsse." 

11. Der Abs. 6 des § 8 hat zu lauten: 
,,(6) Die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 bis 7 

gelten sinngemäß für die Studie~richtungsvertre­
tungen und deren allfällige Ausschüsse." . 

12. Der Abs. 6 des § 9 hat zu lauten: 
,,(6) Die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 bis 7 

gelten sinngemäß fü,r die Institutsvertretungen 
und deren allfällige Ausschüsse." 

13. Der Abs. 5 des § 10 hat zu lauten: 
,,(5) Die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 bis 7 

gelten sinngemäß für die Studienabschnittsver­
tretungen und deren allfällige Ausschüsse." 

14. Der Abs. 3 des § 13 hat zu lauten: 
,,(3) Mandatare von Organen der Osterreichi­

schen Hochschülerschaft und der Hochschüler­
schaften an den Hochschulen, die nach einem 
Listenwahlrecht (§ 15 Abs. 2) gewählt wurden, 
können sich bei Sitzungen nur durch einen 'Er­
satzmann (§ 15 Abs. 2 1it. c) vertreten lassen. Der 
Ersatzmann ist vom Mandatar in der ersten Sit­
zung des neugewählten Organes bekanntzugeben. 
Ist auch der Ersatzmann verhindert oder wurde 
kein Ersatzmann bekanntgegeben, so kann sich 
der Mandatar durch einen anderen Ersatzmann, 
der die Vertretungsbefugnis durch eine beglau­
bigte Vollmacht nachzuweisen hat, vertreten 
lassen." 

15. Der § 14 hat zu lauten: 

,,§ 14. (1) Jedes Organ der asterreichischen 
Hochschülerschaft sowie der Hochschülerschaften 
an den Hochschulen, mit Ausnahme der Wahl­
kommissionen, wählt aus seiner Mitte einen Vor­
sitzenden und zwei Stellvertreter. 

(2) Der Vorsitzende des Zentralausschusses der 
asterreichischen Hochschülerschaft führt die Be­
zeichnung "Vorsitzender der asterreichischen 
Hochschülerschaft" und vertritt diese nach außen. 

(3) Die Vorsitzenden der Hauptausschüsse ver­
treten die Hochschülerschaft an der jeweiligen 
Hochschule nach außen . 

(4) Dem Vorsitzenden obliegt die Vertretung 
des jeweiligen Organes nach außen, die Durchfüh­
rung der Beschlüsse des jeweiligen Organes und 
die Erledigung der laufenden Geschäfte. In drin­
genden Angelegenheiten ist er allein entschei­
dungsbefugt. Die Geschäftsordnung kann vor­
sehen, daß in dringenden AngeIegenheiten der 
Vorsitzende der Zustimmung eines Ausschusses 
des jeweiligen Organes bedarf. 

(5) Der Vorsitzende ist berechtigt, genau be­
stimmte Teile seiner Aufgaben an seine Stellver­
treter zu übertragen. Die übertragung von Auf­
gaben. wird erst durch die Mitteilung an das je­
weilige Organ wirksam. 

(6) Der Vorsitzende wird im Falle einer Be­
hinderung durch einen seiner Stellvertreter ver­
treten. Sind der Vorsitzende und die Stellvertre­
ter dauernd behindert, ist das an Studienjahren 
älteste Mitglied des Organes zur zwischenzeitigen 
Geschäftsführung verpflichtet. Ihm obliegt dar­
über hinaus, unverzüglich ei'ne Sitzung des Orga­
nes zur Wahl eines Vorsitzenden einzuberufen. 
Die Umstände un~ die Reihenfolge der Vertre­
tung sowie die Kompetenzen der Vorsitzenden 
und des Geschäftsführers. sind durch die Ge­
schäftsordnung zu regeln. 

(7) Die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter 
sowie der Geschäftsführer sind den Organen für 
ihre Tätigkeit verantwortlich. 

(8) Zur Abwahl des Vor,sitzenden und seiner 
Stellvertreter ist die Zweidrittelmehrheit der ab­
gegebenen Stimmen erforderlich." 

16. § 15 hat zu lauten: 

,,§ 15. (1) Die Wahlen in alle Organe der Oster­
reichischen Hochschülerschaft und der Hoch­
schülerschaften an den Hochschulen, mit Aus­
nahme der Wahlkommissionen, si'Il!d alle zwei 
Jahre in der in Abs. 8 genannten Zeit für ganz 
Österreich gleichzeitig, auf Grund des' allge­
meinen, gleichen und geheimen Verhältniswahl­
rechtes gesondert für jedes dieser Organe durch­
zuführen. Das Wahlrecht .ist persönlich auszu­
üben. 
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659 der Beilagen 3 

(2) Die Wahlen in den Zentral ausschuß, die 
Hauptausschüsse und die Fakultäts(Abteilungs)­
vertretUngen erfolgen unbeschadet der Bestim­
mungen des Abs. 3 nach einem Listenwahlr·echt. 
Die Anzahl der auf die einzelnen wahlwerbenden 
Gruppen entfallenden Mandate ist mittels der 
Wahlzahlzu ermitteln. Hiebei ist nach dem 
d'Hondtschen Verfahren, wie folgt vorzugehen: 

a) Die Zahlen der für jede wahlwerbende 
Gruppe abgegebenen gültigen Stimmen wer­
den, nach ihrer Größe geordnet, neben­
einandergeschrieben; unter jede dieser Zah­
len wird die Hälfte, unter diese ihr Drittel, 
Viertel und nach Bedarf auch ihr Fünftel, 
Sechstel usw. geschrieben. Als Wahlzahl 
gilt, wenn drei Mandate des Organes zu 
wählen sind, die drittgrößte, bei vier Man­
daten die viertgrößte usw. der angeschrie­
benen Zahlen; 

b) Auf jede wahlwerbende Gruppe entfallen 
so viele Mandate, als die Wahlzahl in der 
Summe der für die wahlwerbenden Grup­
pen abgegebenen gültigen Stimme enthal­
ten ist; 

c) Haben nach' dieser Berechnung mehrere 
wahlwerbende Gruppen den gleichen An­
spruch auf das letzte zu vergebende Man­
dat, so entscheidet über die Verteilung die­
ses Mandates das Los. Die auf eine wahl­
werbende Gruppe entfallenden Mandate 
sind den im Wahlvorschlag angegebenen 
Bewerbern nach der Reihe ihrer Nennung 
zuzuteilen. Die den auf einem Wahlvor­
schlag gewählten Mandataren des Organes 
folgenden Wahlwerber gelten als Ersatz­
männer dieser Mandatare. Ist der Wahl­
vorschlag erschöpft, so kann die betreffen­
de wahlwerbende Gruppe zusätzliche Er­
satzmänner nominieren. 

(3) Bei Wahlen der Studienrichtungs-, Insti­
tuts-, Klassen(Schul)- und Studienabschnittsver­
tretungen sind die Kandidaten mittels Persön­
lichkeitswahl zu wählen. Ist die Fakultät einer 
Hochschule mit der Durchführung nur einer 
Studienrichtung betraut (§ 11 Abs. 1), so hat auch 
die Wahl der Fakultätsvertretung mittels Persön_ 
lichkeitswahl zu erfolgen, sofern für die Stu­
dier·enden an dieser Fakultät keine Instituts- oder 
Studienabschnittsvertretungen zu wählen sind 
(§ 11 Abs. 2 bis 4). Bei Persönlichkeitswahlen 
darf kein Wähler mehr Kandidaten wählen, als 
Mandate für das jeweilige Organ zu vergeben 
sind. Mehrfachnennungen eines Kandidaten sind 
nur ei'nmal zu zählen. 

(4) Die Mandate für die gemäß Abs. 3 Zu 
wählenden Organe werden an die Kandidaten 
nach der Zahl der erhaltenen Stimmen derart 
vergeben, daß das erste Mandat dem Kandidaten 
mit der höchsten Stimmenzahl, das zweite Mandat 

dem Kandidaten mit der zweithöchsten Stimmen­
zahl usw. zufällt. Haben nach dieser Berechnung 
mehrere Kandidaten den gleichen Anspruch auf 
ein Mandat, weil si~ die gleiche Stimmenzahl 
erhalten haben und sind mehr Kandidaten als 
noch zur Vergabe gelangende Mandate vorhan­
den, so entsch,eidet das Los. Es srn>d jedoch nur 
jenen Kandidaten Mandate zuzuweisen, die zu­
mindest 30 v. H. der Stimmen des Kandidaten 
mit der höchsten Stimmenzahl erhalten haben. 
Können auf diese Weise nicht mindestens die 
Hälfte der zu vergebenden Mandate zugewiesen 
werden, so haben die Zuweisung der Mandate 
und die Verständigung der Gewählten zu unter­
bleiben und ist gemäß Abs. 10 zweiter Satz vor­
zugehen. 

(5) Als Voraussetzungen für die Wählbarkeit 
- mit Ausnahme des Wahlalters - und als 
Wahlausschließungsgründe - außer dem Mangel 
der österreichischen Staatsbürgerschaft - gelten 
jene der Nationalratswahlordnung 1971, BGBl. 
Nr. 391/1970, sowie die Bestimmungen des § 1 
Abs. 2 bis 5, des § 6 Abs. 2, des § 7 Abs. 3, des 
§ 8 Abs. 4,des § 9 Abs. 3 und 4 und des § 10 
Abs.3. 

(6) Ein Mandat erlischt, wenn der Mandatar 
aufhört, ordendicher Hörer zu sein oder auf 
das Mandat verzichtet. 

(7) Bei Hochschülerschaftswahlen sind amtliche 
Stimmzettel zu verwenden. Für die Beurteilung 
der Gültigkeit von Stimmen und die Form der 
Stirnrnahgabe sind die Bestimmungen der Na­
tionalratswahlordnung 1971 sinngemäß anzu­
wenden. 

(8) Hochschülerschaftswahlen sind jeweils an 
einem Dienstag und Mittwoch oder Mittwoch 
und Donnerstag in der Zeit von Mitte April bis 
Mitte Juni durchzuführen. Einer der beiden Tage 
ist von der zuständigen akademischen Behörde 
als vorlesungs-und prüfungsfrei zu erklären. Die 
Wahltage sind nach Anhörung der Österreichi­
schen Hochschülerschaft und der Hochschüler­
schaften an den Hochschulen vom Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung durch Verord­
nung zu bestimmen. 

(9) Ist auf Grund eines Einspruches wegen Ver­
letzung der Bestimmungen über das Wahlver­
fahren die Wiederholung einer Wahl notwendig, 
so ist diese Wahl unter sinngemäßer Anwendung 
der Bestimmungen des Abs. 8 innerhalb von zwei 
Monaten anzuberaumen und durchzuführen. 
Ferien und die ordentliche Inskriptionsfrist (§ 19 
Abs. 1 und 3 des Allgemeinen Hochschul-Stu­
cLiengesetzes) sind in diesen Zeitraum nicht ein­
zurechnen. Die Abhaltung von Wahlen während 
der Ferien und ,innerhalb der ordentlichen In­
skriptionsfrist ist unzulässig. 

2 
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4 659 der Beilagen 

(10) Ist die Zahl der Kandidaten für ein gemäß 
Abs. 3 zu wählendes Organ geringer als die 
Zahl der zu vergebenden Mandate, so., hat die 
Wahl zu unterbleiben. In diesem Fall üder wenn 
die Funktiünsperiüde vürzeitig endet (§ 4 Abs. 3), 
ist im nächsteri Studienjahr unter sinngemäßer 
Anwendung der Bestimmungen des Abs. 8 eine 
Nachwahl durchzuführen. . 

(11) Nähere 'Bestimmungen über die Durch­
führung der Wahlen der im Abs. 1 und 3 ge­
nannten Organe sind durch Verürdnung des 
Bundesministers für Wissenschaft und Fürschung 
zu erlassen." 

17. Der Abs. 1 des § 16 hat zu lauten: 

,,(1) Bei der österreichischen Hochschülerschaft 
und bei allen Hüchschülerschaften an den Hüch­
schul,en sind ständige Wahlkommissiünen einzu­
richten. Die Wahlkümmissiünen bestehen aus: 

a) je einem vün jeder der drei stärksten im 
letzten Zentralausschuß vertretenen wahl­
werbenden Gruppen zu bestimmenden 
Vertreter; 

b) je einem Vertreter der im jeweiligen 
Hauptausschuß vertretenen wahlwerbenden 
Gruppen, süfern diese nicht gemäß lit. a 
vertreten sind; 

c) einem vüm Bundesminister für Wissen­
schaft und Fürschung zu entsendenden 
rechtskundigen Beamten als Vor~itzenden. 
Der Bundesmiq.ister für Wissenschaft und 
,Forschung kann für den Fall der Verhinde­
rung des Vorsitzenden einen rechtskundigen 
Bediensteten als Stellvertreter bestimmen. 
Er k~nn in diese Funktionen auch rechts­
kundige Bedienstete der Hochschulen ent-
senden. ' ' 

Die Vertreter gemäß lit. abis c dürfen nicht in 
einem für das betreffende Organ eingebrachten 
Wahlvürschlag aufscheinen. Die, übrigen wahl­
werbenden Gruppen sind nach ihrer Zulassung 
zur Wahl berechtigt, einen Beübachter in die 
Wahlkommission zu entsenden. Die Umbildung 
der Wahlkommissrion hat längstens drei Wochen 
vor dem nächsten Wahltermin zu erfolgen; Ver­
zögerungen machen aber Beschlüsse der Wahl­
kommissionen nicht ungültig." 

18. Der Abs,.3 des § 16 hat zu lauten: 

,,(3) Die Vorsitzenden der Wahlkommissionen 
bei den Hüchschülerschaftenan den Hochschulen 
(deren Stellvertreter) werden durch den Rektür 
der jeweiligen Hochschule, der Vorsitzende der 
Wahlkommission bei der Österreichischen Hoch­
schülerschaft (seiriStellvertreter) durch den Bun­
desminister für Wissenschaft und Fürschung oder 
seinen Vertreter angelobt. Die Angelübung der 
übrigen Mitglieder der Wallikommissionen er­
folgt durch die jeweiligen Vürsitzenden. 

19. Di~ lit. i des § 16 Abs. 6 hat zu lauten: 

"i) Die bescheidmäßige Feststellung des Er­
löschens von Mandaten gemäß § 15 Abs. 6 
und die nachträgliche Zuteilung 'von Man­
daten an Ersatzmänner gemäß § 15 Abs. 2 
Iit. c." 

20. Nach§ 16 Abs. 12 rist einzufügen: 

,,(13) Den Vürsitzendender Wahlkommiss1ü­
nen und ihren Stellvertretern gebührt eine Ent­
schiidigung für Nehentätigkeit 'im Sinne des 
§ 2S des Gehaltsgesetzes 1956." 

21. Der Abs . .2 des§ 19 hat zu lauten: 

,,(2) In den Satzungen der, Kapitalgesellschaf­
ten oder Genüssenschaften ist die Einrichtung 
eines Aufsichtsrates vorzusehen, soweit dies 
durch andere gesetzliche Bestimmungen nicht 
ohnedies angeordnet ist. Für die Mitglieder des 
Aufsichtsrates sind die Bestimmungen' des § 13 
Abs. 5 erster und zweiter Satz sinngemäß anzu­
wenden." 

Artikel 11 

Die 'Funktionsperiode der zur Zeit des' In­
krafttretens dieses Bundesgesetzes im Amt be­
findlichen Studienrichtungs-, Instituts-, Klassen­
(Schul)- und Studienabschnittsvertret'ungen wird 
bis 30. Juni 1979 verlängert. 

Artikel III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung betraut. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Die seit Inkrafttreten ,des Hoch~chülerschafts­
gesetzes 1973 verstrichene Zeit ermöglichte so­
wohl den Organen der Hochschülerschaften an 
den Hochschuleri als auch dem mit der Aufsicht 
über diese Organe betrauten Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forsch.u:ng m.it ,d~esem Ge­
setz eingehende Erfahrungen zu sammeln. 

Ganz allgemein kann auf Grund ,der bisherigen 
Beobachtungen festgestellt werden, daß sich die 
neue Sti-ukturierung der Hochschülerschaften an 
den Hochschulen und das Persönlichkeitswahl­
recht auf der unteren Ebene der Organe bewährt 
haben. Auch gegen das Wahlverfahren, bei wel­
chem ursprunglich von einigen Seiten Bedenken 
geäußert wUl'den, werden nunmehr keine Ein­
wendungen mehr ,erhoben. Besonders vorteilhaft 
hat ,sich hiebei die Einsetzung von unabhängigen 
rechtskundigen Beamten als Vorsitzende der 
Wahlkommissionen erwiesen. Dies zeigt sich auch 
darin, ,daß seit Inkrafttreten des Hochschüler­
schaftsgesetzes 1973 be,im Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung keine Wahlanfech­
tungen anhängig waren. 

Ende JänIler 1976 ist die österreichische Hoch­
schülerschaft an das Bundesministerium für Wis­
senschaft und Forschung mit dem Ersuchen heran­
getreten, ,einige Anderungen' ·des Hochschüler­
schaftsge!;etzes 1973 durchzuführen. Danach soll 
vor allem die Funktionsperiode aller Organe der 
Hochschülerschaften mit Ausnahme der Wahl· 
kommission, für die keine begrenzte Funktions­
periode vorgesehen ist, einheitlich mit zwei Jah­
ren festgesetzt werden. Durch eine auf zwei Jahre 
ausgedehnte ,Funktionsperiode soll eine effizientere 
Tätigkeit auf der Ebene der Studienrichtungsver­
tretungen und Institutsvertretungen ermöglicht 
werden, da die ursprüngLich "On der Hochschüler­
schaft vorgeschlagene einjährige Funktionsdauer 
für ,die Durchführung längerfristiger Aufgaben 
nicht ausreicht. Die zweijährige Funktionsperiode 
würde auch eine Angleichung an die zweijährige 
Funktionsperiode der Studienkommission (§ 59 
Albs. 3 UOG) bedeuten und üherdies zu einer 
wesentlichen Entlastung der Wahlkommissionen 
beitragen. 

. Die Ausdehnung der Funktionsperiode wurde 
1m Begutachtungsverfahren im wesentlichen be­
grüßt. Lediglich die Hochschülerschaften an den 
Kunsthochschulen sowie einzelne Studienrich­
tungsvertretungen haben sich dagegen ausge­
sprochen. Dies wurde vor allem damit begründet, 
daß die einjährig,e Funktionsperiode eine lebendi­
gere und aktivere Bewältigung der auf unterer 
Ebene auftauchenden Probleme und eine un­
mittelbarere demokratische Kontrolle der gewähl­
ten Vertreter ermöglicht. 

Die bisherige Erfahrung zeigt ein offensichtlich 
nachlassendes Interesse an der Einrichtung bzw. 
Wahl von Hochschülerschaftsorganen auf unter­
ster Ebene. Bei den letzten Hochschülerschafts­
wahlen im Juni 1976 wurden sehr oft anstelle von 
Institutsvertretungen Studienrichtungsvertretun­
g,en gewählt, vielfach haben sich für einzelne Stu­
dienrichtungs-, Studienabschnitts- und Instituts­
vertretungen weniger Kandidaten als Mandate 
zu vergeben waren oder überhaupt keine Kandi­
daten gefunden. An der Technischen Universität 
Graz konnten mangels jeglicher Kandidaturen 
überhaupt keine Wahlen durchgeführt wel1den. 

Es liegt die Vermutung nahe, daß besonders 
auf Institutsebene lediglich dann ein starkes Inter­
esse an einer Studenten vertretung besteht, wenn 
besonders markante und schwerwiegende Pro­
bleme einer Lösung bedürfen. 

Die ursprünglich für ,die durch Persönlichkeits­
wahlrecht gewählten Organe befürchtete höhere 
Fluktuation de,r Mandatare ,ist nicht eingetreten. 

Neben der Wahlproblematik ~rgaben sich aus 
einzelnen Bestimmungen des Hochschülerschafts­
gesetz,es 1973 verschiedene Schwierigkeiten, denen 
nunmehr ,durch Ergänzungen oder eine Präzisie­
rung des Gesetzestextes Rechnung getragen wer­
,den soll. 

Im Hinblick auf Art. 20 Abs. 2 des Bundesver­
fassungsgesetzes traten verschiedentlich Zweifel 
auf, ob die Hochschulen (Universitäten, Kunst­
hochschulen, Akademie der bildenden· Künste in 
Wien) berechtigt seien, ,der österreichischen 
Hochschülerschaft die notwendigen P,ersonaIdaten 
über deren Mitglieder zur Verfügung zu stellen. 
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6 659 der Beilagen 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung er- litische Verantwortlichkeit der Mandatare zu 
heben die Hochschülerschaften und die öster- stärken, soll nunmehr der Kreis der allenf.alls 
reichische Hochschülerschaft nämlich keine Daten Vertretungsberechtigllen auf die im Wahlvorschlag 
über ihre Mitglieder, da ,dies ohnehin anläßlich angeführten Kandidaten einer wahlwerbenden 
der Immatrikulation und Inskription durch die Gruppe eingeschränkt werden. Bei Instituts-, 

'Hochschulen zu .erfolgen hat. Die vorgesehene Studienrichtungs- und Studienabschnittsv.ertretun­
Ergänzung des § 2 des Entwudes regelt diese gen wer·den die Mandatare persönlich und nicht 
Frage nunmehr eindeutig und stellt auch klar, daß nach einem Listenwahlrecht gewählt. Die per­
,den wahlwerbenden Gruppen die Mitgliederver- sonen- und nicht gruppenbezogene Stimmabgabe 
zeichnisse der österreichischen Hochschülerschaft rechtfertigt es, künftig eine übertragung des 
gegen Kostenersatz 2;ur Verfügung zu stellen sind. Stimmrechtes an Personen, denen das Vertrauen 

Wegen der bereits für ,das Wahlverfahren (§ 15 der Studielienden nicht im erforderlichen Maß 
Ahs. 5) sinngemäß anzuwendenden Bestimmungen ausgesprochen wurde, in § 13 des Hochschüler­
der Nationalratswahlordnung lag es nahe, auch schaftsgesetzes nicht mehr vorzusehen. 
bei Formulierung des § 2 Abs. 6 auf das Vorbild An einer Hochschülerschaft ist in der Ver­
des § 30 Abs. 1 der Nationalratswahlol'dnung gangenheit der Fall 'eingetr,eten, daß sowohl der 
zurückzugreifen. Vorsitzende als auch seine beiden Stellv·ertreter 

Auch wa'r es mitunter schw,ier,jg, eilliZelnen ihre Funktion zurückgelegt haben. Die dadurch 
Hochschülel'schaften an kLeineren Hochschulen ausgelöste k.ritisch,e'Situation hinsichtlich ·der Ver­
und Univers'itätenden zur Erfüllung ihrer Auf- tretung der HochschüLerschatt nach außen, inshe­
g,ahen unibedingt notwendligen FinanrzJbedal'f zu- sondere beim Abschluß von Rechtsgeschäften und 
zuwe]sen. Diese FmgesOH durch eine ErgänJzung bei der Durchführung von Zahlungen, konnte 
zu § 5 Albs. 2 1it. b künftig eirudeutig f;·eklärt wer- zwar gemeisllert werden, war jedoch Anlaß zu 
den. Eine ähnlich,e Klar,stel:lung 'erfoLgt hirusicht- einer Neugestaltung des § 14 des Hochschüler­
Lich der einzelnen Ol'W<lne der Hochschülerschal- schaftsgesetzes.,Für den Fall des Ausscheidens oder 
ten in § 6 Albs. 3 Lit. a. der Behinderung des Vorsitzenden und seiner 

Die große Zahl der .durch das Hochschüler- beiden Stellvertreter wil'd nun vorgesehen, ,daß 
schaftsgesetz 1973 neu geschaffenen Organe ,der der an StudienjahI1en älteste Mandatar bis zur 
Hochschülerschaften hat zu erheblichen Schwierig- Neuwahl eines Vorsitzenden zur zwischenzeitigen 
keiten bei der Genehmigung von Geschäftsord- Geschäftsführung verpflichtet ist. Für diesen Zeit­
nun gen insbesondere der Fakultäts-, Studienrich- raum wird der Gesch:iftsführer alle Rechte' und 
tungs-, Instituts- und Studienabschnittsvertretun- Pflichten eines Vorsitzenden zu ,erfüllen haben 
gen geführt. Dies vor allem deshalb, weil die Ver- und dem Organ für seine Tätigkeit verantwort~ 

lich sein. treter dieser Organe häufig nicht ausreichend 
rechtskundig sind, um ,eine den Bestimmungen Durch Knderung von Bestimmungen der §§ 15 
des Hochschülerschaftsgesetzes entsprechende Ge- und 16 des Hochschülerschaftgesetzes 1973 wird 
schäftsordnung vorzulegen. Daher waren außer- der nunmehr einheitlich zweijährigen Funktions­
ol'dentlich umfangreiche und zeitaufwendige Ge- periode aller Organe hinsichtlich des W:ihlver­
nehmigungsverfahren ,durch ,das Bundesministe- fahl'ens Rechnung getragen. Um ,die Wahlkom­
rium für Wissenschaft und Forschung .durchzu- missionen, nicht unnötig zu belasten und den 
führen. Sehr oft war das Bundesministerium bei hohen Verfahrensaufwand für di,e Fesüegung von 
Anrufung des Aufsichtsrechtes durch Mitglieder Wahltagen für Nachwahlen (es sind jeweils eigene 
der Hochschülerschaft ohne Vorliegen einer Ge- Verordnungen zu erlassen und Begutachtungs­
schäftsordnung nicht in der La,ge, die Gültigkeit, verfahren durchzuführen) herabzusetzen, sieht 
von Beschlüssen einzelner Organe der Hoch" § 15 Abs. 10 nunmehr auch vor, daß alle in der 
schülerschaften zu beurteilen. Die Ergänzung des Zwischenzeit angefallenen Nachwahlen zu einem 
Abs. 6 des § 6 des Hochschülerschaftsgesetzes be- einzigen WahlIJermin zwischen Mitte April und 
zweckt daher, auch den unterhalb der Ebene des Mitte Juni des den Hochschülerschaftlswah1en fol­
Hauptausschusses stehenden Organen der Hoch- genden Jahres durchzuführen sind. 
schülerschaft iSO rasch als möglich die Rechtssicher- Auf Grund der bishel'igen Gesetz,esbestimmun­
heit einer gültigen Geschäftsordnung zuteil wer- gen mußte eine Instituts- oder Studienrichtungs­
den zu lassen. vertretung auch dann gewählt werden, wenn 

Die Möglichkeit, daß sich Mandatare, die nach weniger Wahlwerber kandidierten, als Mandate 
einem Listenwahlr·echt gewählt wurden, durch zu vergeben waren. Dies hat in Einzelfällen dazu 
andere Wahlberechtigte vertr,eten lassen können, geführt, daß ein einziger Studiereruder eine ge­
weist innerhalb der österreichischen Hochschüler- samte Studienrichtungsvertretung oder Instituts­
schaft eine gewisse Traditio:U auf. In jüngerer vertretung vertrat. Eine solche Situation wider­
Vergangenheit war es mitunter jedoch schwierig, spricht einem der wesentlichen Grundsätze des 
die Gültigkeit von Vertretungsvollmachten ein- Hochschülerschaftsgesetzes, wonach aUe Organe 
wandfrei zu beurteilen. Um künftig diesbezügliche der Hochschülerschaft kollegial zusammenzu­
Probleme hintanzuhalten und ,die persönliche. po- setzen sind. § 15 Abs. 11 des Entwurfes bringt 
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659 der Beilagen 7 

dies,en Grundsatz der kollegialen 'Zusammenset­
zung ,der Organe der Hochschületschaft ver­
stärkt zur Geltung und sieht vor, daß für den 
Fall, daß Idi·e Zahl der Kandidaten für ein Organ 
geringer ist, als die Zahl der zu vergebenden Man­
date die Wahl wegen der zu geringen Auswahl­
möglichkeit zu unterbleiben hat. Bis zur neuer-' 
lichen Wahl des Organes im folgenden Jahr, sind 
die Funktionen des nicht gewählten Organes von 
der Fakultätsvertretung und sofern ,eine solche 
nicht eingerichtet ist, vom Hauptausschuß wahr­
zunehmen. 

Die Durchführung der bisherigen Bestimmun­
gendes § 19 A:hs. 2 des Hochschülerschaftsgesetzes 
1973 hat sich in50fern als unpraktisch erwiesen, 
als die Hochschülerschaften an den Hochschulen 
nicht die Absicht haben, alle Mandatare in die 
GeneralV'ersammlung von Wirtschaftsbetrieben zu 
entsenden. Besonders bei Kapitalgesellschaften, die 
mitcinem anderen Rechnsträger gemeinsam ge­
gründet wel'den, :ist die bisherige Konstr\!kt:ion 
des Hochschülerschaftsgesetzes 1973 unhandlich, 
da für den Fall von Meinungsversch,]edenheiten 
der einzelnen Mandatare die rechtlich einwan:d­
freie WillensJbildung in der Generalversammlung 
schwierig ilst. Laut Mitteilung der Hochschüler­
schaften wird künftig die Vertretung ,der Eigen­
tümerinteressen zumeist ·dem Vorsitz,enden der je­
weiligen Hochschülerschaft obliegen. Für die Kon­
trolle der Tätigkeit des Vorsitzenden,' auch als 
Mitglied des Aufsichtsrates von allfälligen Wirt­
schaftsbetrieben, bieten die übrigen Bestimmungen 
des Hochschülerschaftsgesetzes 1973 ausreichende 
Möglichkeiten. 

Kostenberechnung 

Der vorliegende Entwurf einer Novellierung 
des Hochschiilerschaftsgesetzes 1973 wird keine 
Erhöhung der hiefür seitens des Bundes vorge­
sehenen Budgetniittel hervorrufen. Durch die 
vorgeschlagenen V:ereinfachungen und die vorge­
sehene Au~dehnung der Funktionsperiode auf 
generell zwei Jahre und den dadurch hedingten 
Entfall von jährl.ich durchzuführenden Hoch­
schüIerschaftswahIen, ist vielmehr mit Einsparun­
gen hinsichtlich der notwendigen V:erwaltungstä­
tigkeiten zu rechnen. 

Zu einzelnen Bestimmungen des 
Entwurfes wird bemerkt 

Zu Artikel I Z. 1: 

Eine studenuische Gruppierung wird dann als 
wahlwerbende Gruppe anzusehen ,sein, wenn sie 
als solche im Zentralausschuß durch Mandatare 
vertreten ist. Neu hinzutreteIlde Gruppen sind ab 
dem Zeitpunkt ·der Zulassung zur Wahl durch die 
Wahl kommission als wahlwerbende Gruppen an­
zusehen(§ 20 der Hochschülerschaftswahlord­
nung 1973). 

Zu Artikel I Z. 3: 

Die sinngemäße Anwendung des § 2 Abs. 5 
und 6 bedeutet, daß jede Hochschule (Universität, 
Kunsthochschule, Akademie der bildenden Künste 
in Wien) der an ihr eingerichteten Hod1schüler­
schaft ein Mitgliederv,erzeichnis zur Verfügung zu 
stellen hat. Auch den wahlwerbenden Gruppen 
für ein O~gan einer Hochschülerschaft ist dem­
nach ein MitgliederverZieichnis für dieses Organ, 
(Hauptausschuß, Fakultätsvertretung) auf Verlan­
g,en auszufolgen. Ebenso halben die Kandidaten 
für ein durch Persönlic.hkeitswahl zu wählendes 
Organ einer Hochschülerschaft (StudienI1ichtungs-, 
Studienabschnitts- und Institutsvertretung) ein 
Recht auf Ausfolgung eines MitgLiederverzeich­
msses. 

Zu Artikel I Z. 4: 

Die nunmehrig,e Fassung des § 4 Abs. 3 steht 
im Zusammenhang mit § 7 Abs. 4 lit. c sowie 
§ 15 Abs. 8 uilid 10. Bei vorzeitiger Beendigung 
der Funktionsperiode eines durch Persönlichkeits­
wahlrecht gewählten Organes hat die Aufgaben 
dieses Organes bis zu seiner Neuwahl die Fakul­
tätsvertretung oder sofern eine solme nicht einge­
ridltet ist, gemäß § 6 Abs. 3 der Hauptausschuß 
wahrzunehmen. 

Zu Artikel I Z. 5: 

Hochschülerschaften an kleineren Universitäten 
weisen im Vergleich zu anderen Hochschüler­
schaften einen jedenfalls erfol'derlich·en Verwal­
tungsaufwand auf, der ihren Anteil an zu betreu­
enden Studenten bei weitem übersteigt. Die nun­
mehr vorges,ehene Ergänzung der bisherigen Ge­
setz es bestimm ungen soll Differenzen über die 
Höhe des zur Führung einer Hochschülerschaft 
unbedingt notwendigen Finanzbedarfs beseitigen 
und die Hochschülerschaften an: kleineren Uni­
versitäten (Hochschulen) auf eine gesunde finan­
zielle Bas]s stellen. Bei Festsetzung der Höhe des 
Mindestbetrages war von einer zweckmäßigen und 
sparsamen Verwaltungsorganisa ti on auszugehen. 

Im Sinne des § 18 des HochschülerschaftJsge­
setzes ist hiebei jedoch zu heachten, daß den 
Ref.eraten für Finanz-, Wirtschafts- und Ver­
mögensangelegenheiten und für allgemeine Ver­
waltungsange1egenheiten jedenfalls Angestellte 
beizugeben sind. Zu berücksichtigen ist sicher aber 
auch die B,estimmung des § 13 Abs. 5, wonach die 
Tätigkeit als Studentenvertreter ehrenamtlich ist 
und Studentenvertr,eter lediglich Anspruch auf 
Ersatz des ihnen aus ihr,er Tätigkeit erwachsenden 
Aufwandes hahen. 

Zu Artikel I Z. 6: 

Die bisherig,e Fassung ,des § 6 Abs. 3 lit. asteIlt 
auch bei Einhaltung des vorges,ehenen Auftei­
lungsschlüssels die zur VerfügungsteIlung der 
für jedes brgan notwendigen Finanzmittel nicht 

659 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 7 von 17

www.parlament.gv.at



--,--~~~~-

8 659 der Beilagen 

in jedem Fall sicher. Dies soll nunmehr durch 
sinngemäße ühernahme der für den Zentral aus­
schuß der österreichischen Hochschülerschaft bis­
her geltenden Budgetierungsbestimmungen er­
folgen. Wegen der Vielfalt und der Unterschiede 
der von den einzelnen Organen einer Hochschü­
lerschaft zu erfüllenden Aufgaben, wurde von 
einet zahlenmäßigen Festsetzung eines Mindest­
betrages abgesehen. 

Zu Artikel I Z. 8: 

Die Änderung ,des § 6 Abs. 6 des Hochschüler­
schaftsgesetzes . erfol'dert Anpassungen im § 6 
Abs. 5, § 7 Abs. 5,§ 8 Abs. 6, § 9 Abs. 6 und 
§ 10 Abs. 5. Anzumerken ist, .daß Ibis jetzt ledig­
lich Geschäftsordnungen von Hauptausschüssen 
vom Bundesministerium für Wissenschaft und 
F<?rschung die Genehmigung erteilt wurde. 

Zu Artikel I Z. 14: 

Um dem die Sitzung leitenden Vorsitzenden 
eines Organes die Feststellung -der -Gültigkeit einer 
Vertretungsvollmacht zu erleichtern, wird nun­
mehr angeordnet, daß die Unterschl'ift des Voll­
machtgebers .beglaubigt sein muß, sofern nicht ein 
in der ersten Sitzung bestimmter Ersatzmann an­
wesend ist. Durch die vorliegende Formulierung 
soll·die Weitergabe der Vollmacht durch einen Er­
satzmann aher auch die Ausübung von mehreren 
Mandaten ,durch ·eine Person au~geschlossen 
werden. 

Zu Artikel I Z. 15: 

In Abs. 9 wUl'deeine El'gäIl!Zung dahin gehend 
vorgenommen, -daß die Durchführung von Wah­
len nicht nur in den F-erien, sondern auch inner­
halb der ordentlichen Inskriptionsfrist unzulässig 
ist. Vor Ablauf der Inskriptionsfrist kann nämlich 
das aktive und passive Wahlrecht von Studieren­
den nicht beurteilt werden. Auch der in Abs. 8 
festgelegte allgemeine Wahltermin (zwischen Mitte 
April bis Mitte Juni) liegt außerhalb der ordent-· 
lichen Inskriptionsfrist. 

Zu Artikel I Z. 17: 

Die im Zusammenhang stehenden Bestimmun­
gen des § 16 Abs. 1 und 3 ,ermöglichen nunmehr 
auch die Bestellung eines Stellvertreters des Vor­
sitzenden der Wahlkommission. Bisher gab es 
hiefür keine Rechtsgrundlage und es haben sich 
in Krankheitsfällen diesbezügÜch Schwierigkeiteri 
erkennen lassen. Die nunmehrige Fassung des § 16 
läßt 2;U, -daß der Bundesminister für Wiss·enschaft 
und Forschung auch Stellvertreter -des Vorsitzen­
den, die keine Beamte sind, bestellen kann. 

Zu Artikel I Z. 20: 

Für die umfangreiche Tätigkeit der Vorsitzen­
den der Wahlkommissionen bzw. deren Stellver­
treter, -die pro Hochschülerschaftswahlperiode er­
fahrungsgemäß zwischen 50 und 110 Stunden be­
trägt, soll künftig in rechtlich einwandfrei-er 
Form die Leistung einer Entschädigung möglich 
sem. 

Im Zuge der notwendigen Ergänzungen des Zu Artikel 11: 
§ 14 durch die Vorschriften über ,die interimi - Bei den Hochschülerschaftswahlen 1977 wurden 
stis~e. Geschäftsfü~run!? wurde eine sprachliche alle Organe der österreichischen Hochschüler­
Berelmgung der blsherIgen Fassung vorgenom- schaft und der .einzelnen Hochschülerschaften ge­
men. Inhaltlich ergeben sich daraus keine Ände-' wählt. Die Funktionsperiode ,des Zentralaus­
rungen. schusses der österreichischen Hochschülerschaft so­

Zu Artikel I Z. 16: 

Verschiedene Änderungen im § 15 gehen auf 
Anregung insbesonder-e des Bundeskanzleramtes 
und des Bundesmini5teriums für Inneres zurück. 
Nunmehr werden die für ·das Wahlverfahren all­
gemein geltenden Vorschriften im Abs. I, die ,das 
Listenwahlrecht betreffenden Vorschriften in 
Abs. 2 und die Bestimmungen über die Persön­
lichkeitswahlen in den Abs. 3 und 4 angeführt. In 
Abs. 6 erfolgte eine terminologische Angleichung 
an die Bestimmungen des §'16 Abs.6 lit. i. 

wie der Hauptausschüs.se und der Fakultäts(Ab­
teilungs)vertretungen der Hochschülerschaften 
endet am 30. Juni 1979. Auf Grund der bisher' 
geltenden Hestimmungen des Hochschülerschafts­
gesetzes 1973 beträgt die Funktionsperiode der 
durch Persönlichkeitswahl zu wählenden Studien­
richtungs-, Instituos-, Klassen(Schul)- und Stu­
dienabschnittsvertretungen lediglich -ein Jahr. Die 
übergangsbestimmung soll die Abhaltung von 
Hochschülerschaftswahlen für alle Organe zu 
einem einheitlichen Termin im Sommerseme­
ster 1979 -ermöglichen. 
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Gegenüberstellung 
Alte Fassung: 

§ 2. (5} Die Österreichische Hochschülerschaft 
verwaltet ihre Angelegenheiten nach Maßgabe 
dieses Bundesgesetz-es selbst. -

§ 3. (2) Den Hochschülerschaften an den Hoch­
schulen obliegen mit Ausnahme der Vertretung 
gegenüber gesetzgebenden Körperschaften alle in 
§ 2 Abs. 1 umschriebenen Aufgaben für den Be­
reich der einzelnen Hochschulen. Die Bestimmun­
gen des § 2 Abs. 2 bis 5 gelten sinngemäß. 

Organe 

§ 4. (1) Organe der österreichischen Hoch-
schülerschaft sind: 

a) Der Zentralausschuß; 
b) die Wahlkommission. 

(2) Organe der Hochschülerschaften an den 
Hochschulen sind: 

a) die Hauptausschüsse; 
b) die Fakultäts(Abteilungs)vertretungen; 
c) d:ie Studienrichtungsvertretungen; 
d)die Instituts(Klassen)vertretungen; 
e) -die Studienabschnittsvertretungen; 
f)die Wahlkommissionen. 

(3) Die Funktionsperiode aller Organe mit 
Ausnahme der Wahlkommission beginnt jeweils 
mit dem der Wahl (Konstituierung) folgenden 
1. Juli und endet mit 30. Juni des zweiten dar­
auffolgenden Jahres. Die Funktionsperiode der 
in Abs. 2 lit. c bis e genannten Organe -endet mit 
30. Juni des folgenden Jahres. 

§ 5. (2) Der Zentralausschuß hat seineß Sitz in 
Wien. Ihm obliegen alle in § 2 umschriebenen 
Aufgaben, sofern sie in ihrer Bedeutung oder in 
ihrem Umfang über den Bereich der einzelnen 

Neue Fassung: 

§ 2. (5) Jede -Hochschule hat die Mitglieder 
der Österreichischen Hochschiilel1schaft für ihren 
Bereich evident zu halten und der Österreichi­
schen Hochschülerschaft in jedem Semester ein 
Mitgliederverzeichnis auszufolgen. Das Mitglieder­
verzeichnis hat Angaben über Name, Matrikel­
nummer, Geschlecht, Staatsbürgerschaft, Heimat­
und Studienadresse sowie über die Angehörig-­
keit zu Studienrichtung, Studienabschnitt und In­
stitut zu enthalten. 

(6) Die Österreichische Hochschülerschaft hat 
den wahlwerbenden Gruppen auf deren Ver­
langen Abschrifuen des Mitgliederverzeichniss,es 
gegen Ersatz der Kosten auszufolgen. Der Öster­
reichrschen Hochschülerschaft und deiiwahlwer­
benden Gruppen 1st eine Weitergahe von Daten 
an Dritte untersagt. 

Der bisherige Abs. 5 des § 2 'C'rhältdie Be-
zeichnung Abs. 7. -

(2) Den Hochschülerschaften an den Hoch­
schulen 0lbliegen mit Ausnahme der Vertretung 
gegenüber gesetzgebenden Körperschafuen alle in 
§ 2 Abs. 1 umsmri~benen Aufgaben für den Be­
reich -der einzelnen Hochschulen. Die Bestim­
mungen des § 2 Abs. 2 bis 7 gelten sinngemäß. 

(3) Die Funktionsperiode aller Organe mit 
Ausnahme der Wahlkommissionen beginnt jeweils 
mit dem der Wahl (Konstii:uierung) folgenden 
1. Juli und endet mit 30. Juni des zweiten dar­
auffolgenden Jahres. Die Funktionsperiode eines 
in Abs. 2 lit. b bis f genannten Organes, das 
durch PersönLichkeitswahl gewählt wurde, end-et 
vorzeitig, wenn die Zahl- der Mandatare unter 
die Hälfte' der für das Organ zu vergebenden 
Mandate abgesunken,ist. 
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Alt e Fa 's s u n g: 

Hochschulen hinausgehen. Insbesondere obliegen 
dem Zentralausschuß: 

a) Die ß.eschlußfassung über den Jahresvor­
anschlag; 

b) die Beschlußfassung über die Verteilung der 
jährlich für die österreichische Hochschüler­
schaft und die Hochschülerschaft an ,den 
Hochschulen zur Verfügung stehenden 
Geldmittel. Hievon sind zumindest 20 vom 
Hundert für die Aufgaben der österreichi­
schen Hochschülerschaft und zumindest 
50 vom Hundert für die Aufgaben der 
Hochschülerschaften an den Hochschulen 
vorzusehen. Die Verteilung auf die Hoch­
schülerschaften an den Hochschulen hat nach 
Maßgabe der Mitgliederzahl zu erfolgen, 
wobei aber ein zur Führung der notwendi­
gen Einrichtungen jeder Hochschülerschaft 
ausreichender Mindestbetrag jedenfalls zu­
zuweisen ist. 

§ 6. (3) Den Hauptausschüssen obliegen die in 
§ 3 Abs. 2 umschriebenen Aufgaben für den Be­
reich der einzelnen Hochschulen, soferrt diese 
nicht durch Fakultäts(Abteilungs)v,ertretungen, 
Studienrichtungs-, Instituts(Klassen)- und Stu­
dienabschnittsv,ertretungen (§§ 7 bis 10) wahrge­
nommen werden. Insbesondere obliegen den 
Hauptausschüssen: 

a) Die Beschlußfassung über ,den J ahresvoran­
schlag; darin ist ein Verfügungsrecht des 
Hauptausschusses über zumindest 40 vom 
Hundert der von der österreichischen 
Hochschülerschaft zur Verfüg~ng gestellten 
Geldmittel und ein Verfügungsrecht der 
F akultäts(Abteilungs )vertretungen, Studien­
richtung,s-, Instituts- und Studienab­
schnittsvertretungen über zusammen min­
destens 40 vom Hundert dieser Geldmittel 
vorzusehen; 

b) ,die Entsendung von Studentenvertr,etern 
in die oberste' akademische Behörde der 
Hochschule und die Behörden nach dem 
Studienförderungsges,etz auf Hochschulebene 
sowie die Abberufung aus ,diesen Behörden 
nach Maßgabe der jeweiligen gesetzlichen 
ß.estimmungen unter Berück:sichtigungdes 
Mandatsverhältnisses der im Hauptaus­
schuß vertretenen wahlwerbenden Gruppen; 

c) die Führung ,der für ,die Erledigung der 
Aufgaben aller Organe einer Hochschüler­
schaft notwendigen Verwaltungseinrich­
tungen. 

Neu e Fa s s u n g: 

b) die Beschlußfassung über die Verteilung der 
jährlich für die österreichische Hochschüler­
schaft und die Hochschülerschaften an den 
Hochschulen aus HochschüIerschaftsbei­
trägen zur Verfügung stehenden Geldmittel. 
Hievon sind zumindest 20 v. H. für die 
Aufgaben der österreichischen Hochschüler­
schaft und zumindest 50 v. H. für die Auf­
gaben der Hochschülerschafren an den 
Hochschulen vorzusehen. Die Verteilung auf 
die Hochschülerschaften an den Hochschulen 
hat nach Maßgabe der Mitgliederzahl zu er­
folgen, wobei aber ein zur Führung der 
notwendigen Einrichtungen jeder Hoch­
schülerschaft ausreichender Mindestbetrag 
von 150000 S jedenfalls zuzuweIsen ist. Die 
Höhe des Mindestbetrages ist an eine Xnde­
rung des Hochschülerschaftsbeitrages (§ 20 
Abs. 2) anzupassen. Hiebei ist von einem 
Hochschülerscha,ftsb~itrag von 200 S pro 
Studienjahr auszugehen. 

a) die Beschlußfassung über den J ahresvoran­
schlag; darin .ist ein Verfügungsrecht des 
Hauptausschusses über zumindest' 40 v. H. 
der von der österreichischen Hochschüler­
schaft zur V,erfügung gestellten Geldmittel 
und ein Verfügungsrecht der Fakultäts(Ab­
teilungs)vertretungen, Studienrichtungs-, In­
stituts(Klassen)- und Studienabschnittsver­
tretungen über zusammen mindestens 
40 v. H. dieser Geldmittel vorzusehen, wo­
bei jedem Organ ein zur Erfüllung seiner 
Aufgaben notwendiger Mindestbetrag zuzu~ 
weisen ist; 
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Alt e Fa s s u n g: 

(4) Die Hauptausschüsse können zur Besorgung 
ihrer Angelegenheiten Ausschüsse einrichten. 

(5) Die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 bis 8 
gelten sinngemäß für die Hauptausschüsse und 
deren Ausschüsse. 

§ 7. (4) Den Fakultäts(Abteilungs)vertretungen 
obliegen die im § 2 Abs. 1 lit. a, bund i ge­
nannten Aufgaben für ,den Bereich der Fakultät 
(Abteilung), ,die Vertretung der Interessen ihrer 
Mitglieder gegenüber akademischen Behörden so­
wie die Koordination der Tätigkeit der Studien­
richtungs- und Institutsvertretungep.. Insbeson­
dere obliegen den Fakultäts(Abi:eilungs)vertre­
tungen: 

a) die Entsendung von Studentenvertretern in 
akademische Behörden der Fakultät (Abtei­
lung) sowie in Behörden nach dem Studien­
föroerungsgesetz auf Fakultätsebene und die 
Abberufung aus diesen Behörden nach Maß­
gabe der jeweiligen gesetzlichen Bestim­
mungen; 

b) die Verfügung über die im Budget der 
Hochschülerschaft an der Hochschule für 
Zwecke der F,akultäts(Abteilungs)vertre­
tung vorgesehene Geldmittel. 

(5) Die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 bis 8 
gelten sinngemäß für die Fakultäts(Abteilungs)­
vertretungen und deren allfällige Ausschüsse. 

'§ 8. (6) Die Be;timmungen des § 5 Abs. 3 bis 
8 gelten sinngemäß für die Studienrichtungsver­
tretungen und deren allfäI1ige Ausschüsse., 

§ 9. (6) Die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 bis 8 
gelten sinngemäß für die Institutsvertretungen 
und deren allfällige Ausschüsse. 

§ 10. (5) Die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 bis 
8 gelten sinngemäß für die Stddienabschn,ittsver­
tretungen und deren allfällige Ausschüsse. 

Neu e Fass u n g: 

(5) Die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 bis 7 
gelten sinngemäß für die Hauptausschüsse und 
deren Ausschüsse. 

(6) Der Hauptausschuß hat unter' sinngemäßer 
Anwendung des § 5 Abs. 8 eine Geschäftsordnung 
für alle Organe der Hochschülerschaft, mit Aus­
nahme der Wahlkommission, zu beschließen. Die 
Geschäftsordnung bedarf der Genehmigung durch 
den Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung. Bis zu einer derartigen Regelung haben 
die Organe der Hochschülerschaft die Geschäfts­
ordnung des Hauptausschusses sinngemäß anzu­
wenden. 

c) die übernahme der Aufgaben von Studien­
richtungs-, Instituts- und Studienab­
schnittsvertretungen, deren Wahl unter­
blieben ist (§ 15 Abs. 10) oder ,deren Funk­
tionsperiode vorzeitig beendet wurde (§ 4 
Abs. 3), bis zum Beginn der neuen Funk­
tionsperiode dieser Organe. 

(5) Die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 bis 7 
gelten sinngemäß für die Fakultäts(AbteiIungs)­
vertretungen und deren allfällige Ausschüsse. 

(6) Die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 bis 7 
gelten sinngemäß für die Studienrichtungsvertre­
tungen und deren allfällige Ausschüsse. 

(6) Die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 bis 7 
gelten sinngemäß für die Institutsvertretungen 
und deren allfällige Ausschüsse. 

(5) Die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 bis 7 
gelten sinngemäß für die Studienabschnittsver­
tretungen und deren allfällige Ausschüsse. 
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Alte Fa5sun:g: 

§ 13. (3) Mandatare können sich bei Sitzungen 
nur durch Mitglieder der Österreich ischen Hoch­
schülerschaft gemäß § 1 Abs. 1 lit. avertreten 
lassen. Mandatare gemäß §§ 5 Abs. 1 lit. b, 
6 Abs. 1 lit. bund 7 Abs. 2 lit. b können sich nur 
durch einen passiv Wahlberechtigten für das sie 
entsendende Organ vertret(!fl lassen. Die Vertre­
tungsbefugnis ist durch schriftliche Vollmacht des 
Mandatars nachzuweisen. 

Die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter 

§ 14. (1) Jedes Organ der Österreichischen 
Hochschülerschaft sowie der Hochschülerschaften 
an den Hochschulen, mit Ausnahme der Wahl­
kommissionen, wählt aus seiner Mitt,e einen Vor­
sitzenden und zwei Stellvertreter. 

(2) Den Vorsitzenden, im Verhinderungsfall 
ihren Stellvertretern, obliegt die Vertretung der 
Organe nach außen. Die Umstände und die Rei­
henfolge der Vertretung werden durch die Ge­
schäftsordnungengeregelt. 

(3) Der VorsitZ!ende des Zentral ausschusses der 
österreichischen Hochschülerschaft führt die Be­
zeichnung "Vol'lSitzenderder österreichischen 
Hochsch ülerschaft". 

(4) Die Vorsitzenden der Hauptausschüsse, im 
Verhinderungsfall ihre Stellvertreter, vertreten 
die Hochschülerschaft an der jeweiligen Hoch­
schule nach außen. 

(5) Den Vorsitzenden obliegt die Durchführung 
der Beschlüsse der jeweiligen Organe und die 
Erledigung der laufenden Geschäfte. In dringen­
den Angelegenheiten sind sie alleinentschei­
dungsbefugt. Die Geschäftsordnung kann vor­
sehen, daß in dringenden Angelegenheiten der 

. Vorsitzende der Zustimmung eines Ausschusses 
des jeweiligen Organs bedarf. Die Vorsitzenden 
sind verpflichtet, den Mandataren in Sitzungen 
der Organe über alle ,das Organ betreffende An­
gdegenheiten zu berichten. 

(6) Die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter 
sind den Organen für ihre Tätigkeit verantwort­
lich. 

Neue Fass u n g: 

(3) Mandatare von Organen der Österreichi­
schen Hochschülerschaft und ,der, Hochschüler­
schaften an den Hochschulen, die nach einem 
Listenwahlrecht (§ 15 Abs. 2) gewählt wurden, 
können sich bei Sitzungen nur durch einen Er­
satzmann (§ 15 Abs. 2 1it. c) V'ertretenlassen. Der 
Ersatzmann ist vom Mandatar in der ersten 
Sitzung des neugewählten Organes bekanntzu­
geben. Ist auch der Ersatzmann verhindert oder 
wurde kein Ersatzmann bekanntgegeben, so kann 
sich der Mandatar durch einen anderen Ersatz­
mann, der die Vertretungsbefugnis ,durch eine 
beglaubigte Vollmacht nachzuweis,en hat, ver­
treten lassen. 

§ 14. (1) Jedes· Qrgan der Österreichischen 
Hochschülerschaft sowie der Hochschülerschaften 
an den Hochschulen, mit Ausnahme der· Wahl­
kommissionen, wählt aus seiner Mitte einen Vor­
sitzenden und zwei Stellvertreter. 

(2) Der Vorsitzende des Zentralausschusses der 
österreichischen Hochsehülersch:ift führt ,die Be­
zeichnung "Vorsitzender der österreichischen 
Hochschülerschaft" und vertritt diese nach außen. 

(3) Die Vorsitzenden der Hauptausschüsse ver­
treten die Hochschülerschaft an der jeweiligen 
Hochschule nach außen. 

(4) Dem Vorsitzenden dbliegt die Vertretung 
des jeweiligen Organes nach außen, .dieDurch­
führung der Beschlüsse des jeweiligen Organes und 
die Erledigung der laufenden Geschäfte. In drin­
genden Angelegenheiten ist er allein entschei­
dungsbefugt. Die Geschäftsordnung kann vor­
sehen, daß .in dringenden Angelegenheiten der 
Vorsitzende der Zustimmung eines Ausschuss'es 
des jeweiligen Organes bedarf. 

(5) .Der Vorsitzende ist berechtigt, gen au be­
stimmte Tei1e seiner Aufgaben an seine Stellver­
treter zu übertragen. Die übertragung von Auf­
gaben wird erst durch' die Mitteilung an das 
jeweilige Organ wirksam. 

(6) Der Vorsitzende wird iin Falle einer Be­
hinderung durch ein,enseiner Stellvertreter ver" 
treten. Sind der Vorsitzende und die Stellver­
treter dauernd behindert, ist das an Studienj,ah­
ren älteste Mitglied des Organes zur zwischen­
zeitigen. Geschäftsführung verpflichtet., Ihni ob· 
liegt darüber hinaus unverzüglich eine Sitzung des 
Organes zur Wahl eines Vorsitzenden einzube­
rufen. Die Umstände .und die ,Reihenfolge' der 
Vertretung sowie die Kompetenzen der. Vorsit-
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Alte Fa1ssung: 

(7) Die Vorsitzenden sind berechtigt, genau be­
stimmte Teile ihrer Aufgaben an ihre Stellver­
treter zu übertragen. Auf diese sind die Bestim­
mungen des Abs. 6 sinngemäß anzuwenden. Die 
Übertragung von Aufgaben wird erst durch die 
Mitteilung an das jeweilige Organ wirksam. 

Neu e F a s ,s u n g: 

zen den und des Geschäftsführers sind durch die 
Geschäftsordnung zu ,regeln. 

(7) Die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter 
sowie der Geschäftsführer sind den Organen für 
ihre Tätigkeit verantwortlich. 

(8) Die nähere Regelung der Kompetenzen der (8) Zur Abwahl des Vorsitzenden und seiner 
Vorsitzenden erfolgt durch die Geschäftsordnung. Stellvertreter ist die Zweidrittelmehrheit der ab­

gegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

(9) Zur Abwahl des Vorsitzenden und seiner 
Stellvertreter ist eine Zweidrittelmehrheit der. ab· 
gegebenen gültigen Stimmen ·erfol"'derlich. 

Die Wahl von Organen 

§ 15. (1) Die Wahlen in den Zentrahlusschuß, 
die Hauptausschüsse und die Fakultäts(Abtei­
lungs)vertretungen ,sind auf Grund des allge­
meinen, gleichen und geheimen Verhältniswahl­
rechtes gesondert für jedes dieser Organe durch­
zuführen. 

(2) Di'e Wahlen in den Zentralausschuß,die 
Hauptausschüsse und die Fakultäts(Abteilungs)­
vertretungen sind alle zwei Jahre in der in Abs. 9 
genannten Zeit für ganz österreich gleichzeitig 
nach einem Listenwahlrecht ,durchzuführen. Die 
Anzahl der auf .die einzelnen Wählergruppen ent­
fallenden Mandate :ist mittels der Wahlzahl zu 
ermitteln. Hiebei ist nachdem d'Hondtschen Ver­
fahren wie folgt vorzugehen: 

a) die Zahlen der für jede Wählergruppe ab­
gegebenen gültigen Stimmen wer.den, nach 
ihrer Größe geordnet, nebeneinanderge­
schrieben; unter jede dieser Zahlen wird 
die Hälfte, unter diese iihr Drittel, Viertel 
und nach Bedarf auch ihr Fünftel, Sechstel 
usw. geschrieben. Als Wahlzahl gilt, wenn 
drei Mandatare des Or,gans zu wählen sind, 

.·die drittgrößt.e, bei vier Mandaten die 
viertgrößte usw. der angeschriebenen 
Zahlen; 

b) auf jede wahlwerbende Gruppe entfallen 
so VIieleMandate, als die Wahlzahl inder 
Summe der für die wahlwertbenden Grup­
pen abgegebenen· gültigen Stimmen ent­
halten ist; 

c} haben nach dieser Bellechnung mehrere 
wahlwerbende Gruppen den gleichen An­
spruch auf ·das letzte zu vergebende Mandat, 
so entscheidet über die Verteilung dieses 
Mandates das Los. Die auf wahlwerbende 

§ 15. (1) Die Wahlen in alle Organe der 
österreichischen Hochschülerschaft und der 
Hochschülerschaft·en an den Hochschulen, mit 
Ausnahme der Wahlkommissionen, sind alle zwei 
Jahre in der in Abs. 8 genannten Zeit für ganz 
österreich gleichzeitig, auf Grund des allgemei­
nen, gleichen und geheimen Verhältniswahl­
rechtes gesondert für jedes dieser Organe durch­
zuführen. Das Wahlrecht ist persönlich auszu­
üben. 

(2) Die Wahlen in den Zentralausschuß, die 
Hauptausschüsse und die Fakultäts(Abteilungs)­
vertretungen erfolgen unbeschadet der Bestim­
mungen des Abs. 3 nach einem Listenwahlrecht. 
Die Anzahl der auf die einzelnen wahlwerbenden 
Gruppen entfallenden Mandate ist mittels der 
Wahlzahl zu ermitteln. Hiebei ist nach dem 
d'Hondtschen Verfahren wie folgt vorzugehen: 

a) Die Zahlen der für jede wahlwerbende 
Gruppe abgegebenen gültigen Stimmen 
werden, nach ihrer Größe geordnet, neben­
einandergeschrieben; unter jede dieser Zah­
len wird die Hälfte, unter diese ihr Drittel, 
Viertel und nach Bedarf auch ihr Fünftel, 
Sechstel usw. geschrieben. Als Wahlzahl gilt, 
wenn d'rei Mandate des Organs zu wählen 
sind, die drittgrößte, bei vier Mandaten die 
viertgrößte usw. der angeschriebenen 
Zahlen; 

b) Auf jede wahlwerbende Gruppe entfallen 
so viele Mandate, als die Wahlzahl in der 
Summe der für die wahlwerbenden Grup­
pen abgegebenen gültigen Stimmen ent­
halten ist; 

c) I-Iaben nach dieser Berechnung mehrere 
wahlwerbende Gruppen den gleichen An­
spruch auf das letzte zu vergebende Man­
dat, so entscheidet über die Verteilung 
dieses Mandates das Los. Die auf eine wahl-
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Alt e F H'S U ng: 

Gruppen entfallenden Mandate sind den 
im Wahlvürschlag angegebenen Bewerbern 
nach der Reihe ihl'er Nennung zuzuteilen. 
Die den auf einen Wahlvürschlag ,gewählten 
Mandataren des Organs fülgende Wahlwer­
ber gelten als Ersatzmänner dieser Man­
datare. Ist der Wahlvürschlag erschöpft, so. 
kann die betreff,ende wahlwerbende Gruppe 
zusätzliche Ersatzmänner nominieren. 

(3) Die Wahlen in Instituts-, Studienrichtungs­
und Studienabschnittsvertretungen sind jährlich 
in der im Abs. 9 genannten Zeit für ganz öster­
reich gleichzeitig durchzuführen. K,ein Wähler 
darf mehr Kandidaten wählen, als Mandate für 
das jeweilige Organ zu vergeben sind. Mehrfach­
nennungen eines Kandidaten sind nur einmal zu 
zählen. 

(4) Die Mandate für die gemäß Abs. 3 zu 
wählenden Organe werden an die Kand.idaten 
nach der Zahl der erhaltenen Stimmen derart ver­
geben, daß das erste Mandat dem Kandidaten 
mit der höchsten Zahl der abgegebenen Stimmen, 
das zweite Mandat dem Kandidaten mit der 
zweithöchsten Zahl der abgegebenen Stimmen 
usw. zufällt. Haben nach d.ieser Berechnung meh­
rere Kandidaten den gleichen Anspruch auf ein 
Mandat, weil sie die gleiche Zahl der abgegebenen 
Stimmen erha:ltenhaben und sind mehr Kandi­
daten als noch zur Vergabe gelangende Mandate 
vürhanden, so. entscheidet das Lüs. Es sind jedüch 
nur jenen Kandidaten Mandate zuzuweisen, die 
zumindest 30 v. H. der Stimmen des Kandidaten 
mit der höchsten Zahl derabgegebeneri Stimmen 
erhalten haben. Können auf diese Weise nicht 
mindestens die Hälfte der zu vel'gebenden Man­
da~e zugewiesen werden, ist Abs. 11 sinngemäß 
anzuwenden. 

(5) Als Vüraussetzungen für die Wählbarkeit 
und - außer dem Mangel der österreichischen 
Staatsbürgerschaft - als Wahlausschließungsgrün­
de gelten jene der Natiünalrats-Wahlürdnung 
1971, BGBl. Nr. 391/1970, süwie die Bestimmun­
gen der §§ 1 Abs. 2 bis 5, 6 Abs. 2, 7 Abs. 3, 
8 Abs. 4, 9 Abs. 3 und 4 und 10 Abs. 3. 

(6) Ein Mandat geht verlüren, wenn der Man­
datar aufhört, ürdentlicher Hörer zu sein üder 
auf das Mandat verzichtet. 

(7) Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben. 

Neu e Fa s 's u n g: 

werbende Gruppe entfallenden Ma:n;da~e 
sind den im Wahlvürschlag angegebenen 
Bewerbern nach der, Reihe ihrer Nennung 
zuzuteilen. Die den auf einem Wahl­
vürschlag gewählten Mandataren des Or4 
ganes fülgenden Wahlwerber gelten als Er­
satzmänner dieser Mandatare. Ist der Wahl­
vürschlag erschöpft, so. kann die betreffende 
wahlwerbende Gruppe zusätzliche Ersatz­
männer nüminieren. 

(3) Bei Wahlen der Studienrichtungs-, Instituts-, 
Klassen(Schul)- und Studienabschnit~svertretun­
gen sind die Kandidaten mittels Persönlichkeits­
wahl zu wählen. Ist die Fakultät einer Hüchschule 
mit der Durchführung nur einer Studienrichtung 
betraut (§ 11 Abs. 1), so. hat auch die Wahl der 
Fakultätsvertretung 'mittels Persönlichkeitswahl 
zu erfülgen,süfern' für die Studierenden an 
dieser Fakultät keine Instituts~ üder Studienab­
schnittsvertretungen zu wählen sind (§ 11 Abs. 2 
bis 4). Bei Per,sönlichkeitswahlen darf kein Wähler 
mehr Kandidaten wählen, als Mandate für das 
jeweilige Organ zu vergeben sind. Mehrf.admen­
nun gen eines Kandidaten sind nur einmal zu 
zählen. 

(4) Die Mandate für die gemäß Abs. 3 zu 
wählenden Organe werden an die Kandidaten 
nach der Zahl der erhaltenen Stimmen derart ver­
geben, daß das erste Mandat dem Kandidaten mit 
der höchsten Stimmenzahl, das zweite Mandat 
dem Kandidaten mit der zweithöchsten Stimmen­
zahl usw. zufällt. Haben nach dieser Berechnung 
mehrere Kandidaten den gleichen Anspruch auf 
ein Mandat, weil sie die gleiche Stimmenzahl er­
halten haben und sind mehr Kandidaten als nüch 
zur Vergabe gelangende Mandate vürhanden, so. 
entscheidet das Lüs. Es sind jedüch nur jenen 
Kandidaten Mandate zuzuweisen, die zumindest 
30 v. H. der Stimmendes Kandidaten mit der 
höchsten Stimmenzahl erhalten haben. Können 
auf diese Weise nicht mindestens die Hälfte der 
zu vergebenden Mandate zugewiesen werden, so. 
haben die Zuweisung der Mandate und die Ver­
ständigung der Gewählten zu unterbleiben und 
ist gemäß Abs. 10 zweiter Satz vürzugehen. 

(5) Als Vüraussetzungen für die Wählbarkeit -
mit Ausnahme des Wahlalters - und als Wahl­
ausschließung,sgründe - außer dem Mangel der 
österreichischen Staatsbürgerschaft - gelten jene 
der Natiünalratswahlürdnung 1971, BGBl. 
Nr. 39111970, süwie die Bestimmung,eo des § 1 
Abs. 2 bis 5, des § 6 Abs. 2, des § 7 Abs. 3, des 
§ 8 Abs. 4, des § 9 Abs. 3 und 4 und des § 10 
Abs.3. 

(6) Ein Mandat erlischt, wenn der M~ndatar 
aufhört, ürdentlicher Hör,er zu sein üder auf das 
,Mandat verzichtet. ' 

(7) Bei Hüchschülerschaftswahlen sind amtliche 
Stimmzettel zu verwenden. Für die Beurteilung 
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(8) Bei Hochschülerschaftswahlen sind amtliche 
Stimmzetter zu verwenden. Für die Beurteilung 
der Gültigkeit von Stimmen und di.e Form der 
Stimmabgabe sind die Bestimmungen der Natio­
nalrats-Wahlordnung 1971 sinngemäß anzu­
wenden. 

(9) Hochschülerschaftswahlen sind jeweils an 
einem Dienstag und Mittwoch oder Mittwoch und 
Donnerstag in der Zeit von Mitte Aprnl bis 
Mitte Juni durchzuführen. 

Neu e Fass un g: 

der Gültigkeit von Stimmen und die Form der 
Stimmabgabe sind die' Bestimmungen der Na­
tionalratswahlordnung 1971 sinngemäß anzu­
wenden. 

(8) . Hochschülerschaftswahlen sind jeweils an 
einem Dienstag und Mittwoch oder Mittwoch 
und Donnerstag in der Zeit von Mitte April bis 
Mitte Juni durchzuführen. Einer der bei den Tage 
ist von der zuständigen akademischen Behörde als 
vorlesungs- und prüfungsfrei zu erklären. Die 
Wahltag,e sind nach Anhörung der österreichi­
schen Hochschülerschaft und der Hochschüler­
schaften an den Hochschulen vom Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung durch Verord­
nung zu bestimmen. 

(9) Ist auf Grund eines Einspruches wegen 
Verletzung der Bestimmungen über das Wahl­
verfahren die Wiederholung einer Wahl not­
wendig, so' ist diese Wahl unter sinngemäßer An­
wendung der Bestimmungen des Abs. 8 innerhalb 
von zwei Monaten anzuberaumen und durchzu­
führen. Ferien und die ordentliche Inskriptions­
frist (§ 19 Abs. 1 und 3 des Allgemeinen Hoch-

/ schul-StucLiengesetzes) sind .in diesen Zeitraum 
nicht einzurechnen. Die Abhaltung von Wahlen 
während der Ferien und innerhalb der ordent­
lichen Inskriptionsfrist ist unzulässig. 

(10) Ist auf Grund cines Einspruches wegen 
Verletzung der BestJimmungen über .das Wahlver­
fahreneine Wiederholung von Wahlen notwen-, 
dig, so ist diese Wahl innerhalb von zwei Mona­
ten anzuberaumen (Abs. 9 letzter Satz) und 
durchzuführen. Fernen (§ 19 Abs. 1 des Allge­
meinen Hochschul-Studiengesetzes) sind in den 
Lauf .der Frist nicht einzurechnen. Die Abhaltung 
von Wahlen während der Ferien ist unzulässig. 

(11) Ein gemäß Abs. 3 gewähltes Organ ist 
unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmun­
gen der Abs. 9, zweiter und dritter Satz, und 10 
neu zu wählen, wenn mehr als die Hälfte seiner 
Mitglieder ausg'eschi~den ist. 

(12) Nähere Bestimmungen über ,die Durch­
führung der Wahlen der in .Albs. 1 ,und. 3 g,e­
nannten Organe sind durch Verordnung des 
Bundesministers für Wissenschaft und Forschung 
zu erlassen. 

§ 16. (1) Bei der österr~ichischen Hochschüler­
schaft und bei allen Hochschülerschaften an den 
Hochschulen sind ständige Wahlkommissionen 
einzurichten. Die Wahlkommissionen bestehen 
aus: 

a) je einem von jeder der drei stärksten im 
letzten Zentralausschuß vertretenen wahl­
werbenden Gruppen zu bestimmenden Ver­
treter; 

b) je einem Vertreter der im jeweiligen Haupt­
ausschuß vertretenen wahlwerhenden Grup-

(10) Ist die Zahl der Kandidaten für ein gemäß 
Abs. 3 zu wählendes Organ geringer als die Zahl 
der zu vergebenden Mandate, so hat die Wahl zu 
unterbleiben. In diesem Fall oder wenn die Funk­
t,ionsperiode vorzeitig endet(§ 4 Abs. 3), ist im 
nächsten Studienjahr unter sinngemäßer Anwen­
dung der Bestimmung,en des Abs. 8 eine Nach­
wahl durchzuführen. 

(11) Nähere Bestimmungen über die Durch­
führung der Wahlen der im Abs. 1 und 3 ge- . 
nannten Organe sind durch Verordnung des Bun­
desministers für Wissenschaft und Forschung zu 
erlassen. 

(1) Bei der österreichischen Hochschülerschaft 
und bei allen Hochschülerschaften an den Hoch­
schulen sind ständige Wahlkommissionen einzu­
richten. Die Wahlkommissionen bestehen aus: 

a) je einem von jeder der drei stärksten im 
letzten Zentraläusschüß ·vertreteneri . wahl­
werbenden Gruppen zu bestimmenden Ver­
treter; 

b) je einem Vertreter der im jeweiligen Haupt­
a~sschuß vertretenen wahlwerbenden Grup-
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Alte Fassung: 

pen, sofern di'ese nicht gemäß lit. a ver­
tr,eten sind; 

c) einem vom Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung zu entsendenden remts­
kundigen Beamten als Vorsitzenden. Der 
Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung kann auch rechts kundige Beamte der 
HochschuLen entsenden. 

Die Vertreter gemäß Lit. a und b dürfen nicht in 
einem für ,das betreff,ende Organ eingebrachten 
Wahlvorschlag aufscheinen. Die übrigen wahlwer­
benden Gruppen sind nach ihrer Zulassung zur 
Wahl berechtigt, einen Beobachter in die zustän­
dige Wahlkommission zu entsenden. Die Umbil­
dungder Wahlkommissionen hat längstens drei 

: Wochen vor den Wahlen in die Hauptausschüsse 
und in den Zentral ausschuß zu erfolgen; Ver­
zögerungen machen a:ber Beschlüsse ,der Wahl-
kommission nicht ungültig. ' 

(2) DieWahlkommissionen ,heiden Hoch­
schülerschaften an den Hochschulen sind für die 

, Durchführung der Wahlen in alle Organe dieser 
Hochschülerschaften zuständig. 

(3) Die Vorsitzenden ,der Wahlkommissionen 
bei den Hochschülerschaftenan den Hochschulen 
werden durch den Rektor ,der jeweiligen Hoch­
schule, der Vorsitzende der Wahlkommiss1on 
beim Zentralausschuß durch den Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung bezieh~ngsweise 
seinen Vertreter angelobt. Die Angelobung der 
übrigen Mitglieder der Wahlkommissionen erfolgt 
durch die jeweiligen Vorsit~enden. 

(6) Den Wahlkommissionen obl~egen: 

a) die Feststellung ,der Zahl der für jedes 
Organ zu vergebenden Mandate; 

b) die Prüfung der Wahlvorschläge; 

c) die Leitung der Wahlhandlung; 

d) die Prüfung der Identität und ,cl'er Wahl­
berechtigung der Wähler, die Entgegennah­
me der Stimmzettel sowie die Entscheidung 
über die Gültigkeit der abgegebenen Stimm­
zettel; 

e) die Feststellung des Wahlergebnisses; 

f) ,die Zuweisung der Mandate an die wahl­
werbenden Gruppen oder die Kandidaten 
gemäß § 15 Abs. 2 und 4; 

g) die Verst~ndigung der gewählten Manda­
, tare; 

h) ,die Kundmachung des Wahlergebnisses; 

'i) die bescheidmäßiJgeAberkennung von Man­
daten gemäß § 15 Abs. 6. 

Neu e Fa s s u n g: 

pen, sofern diese nicht gemäß lit. a ver­
treten sind; 

c) einem vom Bundesminister für Wissenschaft 
und FOJschung zu entsendenden rechtskun­
digen Beamten als Vorsitzenden. Der Bun­
desminister für Wissenschaft und Forschung 
kann für' den Fall der Verhinderung des 
Vorsitzenden einen rechtskundigen Bedien­
steten als Stellvertreter bestimmen. Er kann 
in diese Funktionen auch rechts kundige Be­
dienstete der Hochschulen entsenden. 

Die Vertreter gemäß lit. abis c dürfen nicht in 
einem für das betreffende Organ eingebrachten 
Wahlvorschlag aufscheinen. Die übrigen wahlwer­
benden Gruppen sind nach ihrer Zulassung zur 
Wahl berechtigt, einen Beobachter in die Wahl­
kommission zu entsenden. Die Umbildung der 
Wahlkommi'ssionen ha,t Iängstens ,drei Wochen, 
VOr ,dem nächsten Wahltermin zu erfolgen; Ver­
zögerungen machen a.ber Beschlüsse der Wahl­
kommissionen nicht 1lJllIgü.I:tig. 

(3) Die Vorsitzenden der Wahl kommissionen 
bei den Hochschülerschaften an den Hochschulen 
(deren Stellvertreter) werden durch den Rektor 
der jeweiligen Hochschule, der Vorsitzende der 
Wahlkommission bei der österreichischen Hoch­
schülerschaft (sein Stellvertreter) durCh den Bun­
desminister für Wissenschaft und Forschung oder 
seinen Vertreter angelobt. Die Angelobung der 
übrigen Mitglieder der Wahlkommissionen er­
folgt durch die jeweiligen Vorsitzenden. 

i) Die bescheidmäßige Feststellung des Er­
löschens von Mandaten gemäß § 15 Abs. 6 
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Alt e F as s u n .g: 

§ 19. (1) Die österreichische Hochschülerschaft 
und die Hochschülerschaften an den Hochschulen 
sind mit Genehmigung des Bundesministers für 
Wissenschaft und Forschung berechtigt, Wirt­
schaftsbetriebe im Inter.esse ,der Studierenden in 

. Form von Kapitalgesellschaften oder Genossen-
schaften zu führen. 

(2) In den Satzungen der Kapitalges,ellschaften 
oder GenossensChaften ist die Einrichtung eines 
Aufsichtsrates vorzusehen, soweit dies durch 
andere gesetzliche Bestimmungen nicht ohnedies 
ang,eordnet ist. Die Mandatare des Zentralaus­
schusses beziehungsweis,e der Hauptausschüsse 
gelten als Mitglieder der Generalversammlung 
(Hauptversammlung, Gesellschafterversammlung) 
der Genossenschaften oder der Kapitalgesellschaf­
ten. Die gesetzlichen Bestimmungen über die Be­
stellung der Ü'bri.gen Organe der Gesellschaft oder 
Genossenschaft bleiben unberührt. Für die Mit­
glieder des Aufsichtsrates sind die ß.estimmungen 
des § 13 Abs. 5 erster und zweiter Satz sinngemäß 
anzuwenden. 

Neu e F ass u n g: 

und die nachträgliche Zuteilung von Man­
daten an Ersatzmänner gemäß § 15 Abs. 2 
lit. c. 

(13) Den Vorsitzenden der Wahlkommis­
sionen und ihren Stellvertretern gebührt eine 
Entschädigung für Nebentätigkeit im Sinne des 
§ 25 des Gehaltsgesetzes 1956. 

(2) In den Satzungen der Kapitalgesellschaften 
oder Genossenschaften ist die Einrichtung eines 
Aufsichtsrates vorzusehen, soweit dies durch an­
dere gesetzliche Bestimmungen nicht ohnedies an­
geordnet ist. Für die Mitglieder des Aufsichtsrates 
sind die Bestimmungen des § 13 Abs. 5 erster und 
zweiter Satz sinngemäß anzuwenden. 
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